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Newsletter 3 | Wirecard AG  

 

Wirecard stellt Insolvenzantrag / wichtige Informationen zur 

Forderungsanmeldung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sie haben sich für den Newsletterservice der SdK Schutzgemeinschaft der 

Kapitalanleger in Bezug auf die Unregelmäßigkeiten bei der Wirecard AG 

angemeldet. Nachfolgend erhalten Sie wichtige Hinweise zum Verfahren.  

 

 

Wirecard AG stellt Insolvenzantrag 

 

Der Vorstand der Wirecard AG hat am 25.06.2020 um 10:27 Uhr mitgeteilt, dass für 

die Wirecard AG beim zuständigen Amtsgericht München ein Antrag auf Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und 

Überschuldung gestellt werden wird. Es wird geprüft, ob auch Insolvenzanträge für 

Tochtergesellschaften der Wirecard-Gruppe gestellt werden müssen. Alle Hinweise 

zum Insolvenzverfahren finden Sie in diesem Newsletter.   

 

 

Vorläufiges Insolvenzverfahren 

 

Zunächst wird vom Amtsgericht das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet und ein 

vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, der die Eröffnungsvoraussetzungen 

(Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit) prüft. Liegt tatsächlich ein 

Insolvenzgrund vor und wird das Insolvenzverfahren nicht sofort mangels 

verwertbarer Vermögensgegenstände beendet, so wird anschließend das (reguläre) 

Insolvenzverfahren eröffnet. 

 

 

Wichtige Hinweise zur Forderungsanmeldung 

 

Sobald das reguläre Insolvenzverfahren eröffnet wurde, können Gläubiger Ihre 

Forderungen gegenüber der Wirecard AG anmelden. Am Ende des 

Insolvenzverfahrens erhalten die Gläubiger dann eine Insolvenzquote auf ihre 

angemeldete Forderung. Es ist daher unbedingt erforderlich, die Forderungen zur 

Insolvenztabelle anzumelden.  

 

Aktionäre und Inhaber von Derivaten jeglicher Art sind keine Gläubiger und können 

daher grundsätzlich auch keine Forderungen zur Insolvenztabelle anmelden. Nach 

derzeitiger Einschätzung unserer Rechtsanwälte bestehen aber mit extrem hoher 
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Wahrscheinlichkeit Schadensersatzansprüche dieser Anleger gegenüber der 

Gesellschaft. Daher können auch Aktionäre und Inhaber von Derivaten einen 

entsprechenden Schadensersatzanspruch zur Insolvenztabelle anmelden, dieser muss 

jedoch genau dargelegt werden. Die Forderungsanmeldung ist kostenlos. Wie viel 

Prozent des angemeldeten Schadens Sie zurückbekommen werden hängt von der 

Insolvenzquote ab. Wie hoch letztlich die Insolvenzquote sein wird, lässt sich derzeit 

noch nicht abschätzen. Da die Forderungsanmeldung kostenlos ist und diese auch 

nicht zeitaufwändig ist, sollten auch Aktionäre ihre Forderungen anmelden. Näheres 

hierzu werden wir Ihnen in einem separaten Newsletter mitteilen.   

 

Anleiheinhaber sind Gläubiger und können daher ihre Forderung zur Insolvenztabelle 

anmelden. 

 

Wir werden unseren Mitgliedern nach Eröffnung des (regulären) Insolvenzverfahrens 

ein Musterformular sowie weitere Hinweise zur Forderungsanmeldung kostenlos zur 

Verfügung stellen.  

 

Wir weisen nochmal darauf hin, dass eine Forderungsanmeldung zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht möglich ist! 

 

 

Gemeinsames rechtliches Vorgehen vom Insolvenzverfahren unabhängig 

 

Das von der SdK geplante rechtliche Vorgehen ist vom Insolvenzverfahren 

unabhängig! Wir bearbeiten derzeit final unsere Prozessstrategie und werden 

hierüber voraussichtlich in der kommenden Woche berichten.  

 

Die SdK rät nach wie vor dazu, Ruhe zu bewahren und keinesfalls überstürzte 

Handlungen vorzunehmen. Von einer vorschnellen Mandatierung von 

Rechtsanwälten sollte abgesehen werden, da die Gefahr besteht, „dem schlechten 

Geld noch gutes hinterherzuwerfen“. Aus unserer Sicht ist eine sofortige individuelle 

Geltendmachung von Ansprüchen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll.  

 

 

 

Bitte sehen Sie es uns nach, dass wir generell für Rückfragen aufgrund der hohen 

Anzahl an Betroffenen aktuell ausschließlich unseren Mitgliedern unter 

info@sdk.org  zur Verfügung stehen können.  

 

Alle Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie unter www.sdk.org/mitgliedschaft 

 

 

München, den 25.06.2020  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

Hinweis: Die SdK hält eine Aktie der Wirecard AG! 
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